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Pfändungsschutzkonto sein, das automatisch
Pfändungsschutz in Höhe eines Sockelfreibe-
trags von derzeit 985 Euro gewährt. Kritisch er-
scheint in diesem Zusammenhang u. a. die feh-
lende Verrechenbarkeit des Sockelfreibetrags
mit den Kontoführungsentgelten. Ist nicht si-
chergestellt, dass das Institut die für die Konto-
führung und –nutzung vereinbarten üblichen
Entgelte erhält, stellt dies nach der ZKA-Emp-
fehlung einen Grund zur Kündigung eines Gi-
rokontos für jedermann dar.
Eine Beschlussempfehlung des Finanzausschus-
ses an den Deutschen Bundestag zu dem Bericht
der Bundesregierung steht bislang noch aus.

Baltic Sea Conference

Im Januar 2005 wurde das Netzwerk der Euro-
päischen Verbraucherzentren (ECC-Net) ge-
gründet. Ihre Aufgabe ist es, dem europäischen
Verbraucher zu helfen, überall im gemeinsa-
men Binnenmarkt zu seinem Recht zu kom-
men. Dies geschieht zum einen durch Infor-
mationen über Gesetze und Urteile zum euro-
päischen Verbraucherrecht und zum anderen
im Wege der juristischen Erstberatung und
außergerichtlichen Streitbeilegung. Durch die
europaweite Kooperation der Zentren werden
Landesgrenzen, Sprachbarrieren sowie biswei-
len auch Unterschiede überwunden, die in den
Rechtsordnungen und den Rechtskulturen der
Länder bestehen, und natürlich auch geogra-
phische Distanzen. Im Bereich der alternativen
oder außergerichtlichen Streitbeilegung (ADR)
sorgen die europäischen Verbraucherzentren
dafür, dass Verbraucherbeschwerden nach dem
geeigneten Verfahren behandelt werden. Sie
übernehmen insoweit also eine Vermittlerrolle.
Ebenfalls seit 2005 treffen sich die Vertreter der
Europäischen Verbraucherzentren aus Däne-
mark, Estland, Finnland, Deutschland, Lett-
land, Litauen, Polen und Schweden einmal jähr-

lich zu einem Gedankenaustausch zum Thema
ADR. Die erste Konferenz fand in Stockholm
statt, die zweite 2006 in Tallinn. 2007 wurde die
Konferenz vom Europäischen Verbraucherzen-
trum Polen in Warschau ausgerichtet. Im
Mittelpunkt standen die Zugänglichkeit von
ADR-Systemen wie z. B. Schlichtungsverfahren
für Verbraucher, die Frage nach Hindernissen
auf dem Weg zu einer Lösung bei grenzüber-
schreitenden Beschwerden sowie die praktische
Zusammenarbeit zwischen den Europäischen
Verbraucherzentren und den ADR-Systemen
bei der Behandlung konkreter Beschwerdefälle.
Der Leiter der Kundenbeschwerdestelle des
VÖB, der als Gast zu der Konferenz eingeladen
worden war, hatte die Möglichkeit, den Teil-
nehmern in Warschau das System der
Streitschlichtung im Bereich der deutschen
Kreditwirtschaft, die Grundsätze, auf denen
das Schlichtungsverfahren des VÖB aufbaut,
sowie die konkrete Arbeit in der Kundenbe-
schwerdestelle vorzustellen.

Teilnehmer der Baltic Sea Conference 2007 im Lazienski Park
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Girokonto für jedermann

Kein Konto für Geschäftskunden
Der Beschwerdeführer wandte sich gegen die
Kündigung seines Girokontos für jedermann.
Das Kreditinstitut hatte das Konto zum 30.
September gekündigt, weil es festgestellt hatte,
dass das Konto vom Beschwerdeführer für
unternehmerische Tätigkeiten genutzt wurde.
Der Beschwerdeführer hielt die Kündigung für
unzulässig, da ihm sein Geschäftskonto bei ei-
ner anderen Bank wegen seiner zeitweisen In-
haftierung und dadurch bedingter Zahlungs-
unfähigkeit gekündigt worden sei. Seine Be-
mühungen, wirtschaftlich wieder auf die Beine
zu kommen, würden durch die Kündigung sei-
nes Girokontos für jedermann beeinträchtigt.
Nach Ansicht des Ombudsmanns konnte das
Begehren des Beschwerdeführers keinen Erfolg
haben. Bei der auch von der Bundesregierung
ständig beobachteten Handhabung der ZKA-
Empfehlung „Girokonto für jedermann“ sei al-
len Beteiligten klar gewesen, dass es sich bei
diesem Konto um ein reines Privatkonto han-
dele. Für Transaktionen auf Grund unterneh-
merischer Tätigkeiten habe dieses Konto nicht
dienen sollen. Hinsichtlich des Umfangs der
ZKA-Empfehlung „Girokonto für jedermann“
gäbe es auch keinen Unterschied zwischen pri-
vaten und öffentlichen Banken. Dies mag im
Einzelfall zwar unbefriedigend sein, doch sei
letztlich der Gesetzgeber gefragt, wenn eine
Geschäftstätigkeit durch das Fehlen eines ge-
eigneten Kontos beeinträchtigt werde. Obwohl
das Kreditinstitut dem Beschwerdeführer bei
der Bemessung der Kündigungsfrist bereits
entgegengekommen sei, schlug der Ombuds-
mann eine Fristverlängerung bis zum 31. De-
zember vor, um dem Beschwerdeführer bei sei-
nen Bemühungen um die Errichtung eines Ge-
schäftskontos den Zeitdruck etwas zu nehmen

und damit den Rechtsfrieden zwischen den
Parteien wieder herzustellen.

Altlasten
Der Beschwerdeführer begehrte die Einrich-
tung eines Girokontos für jedermann. Das
Kreditinstitut lehnte dies mit der Begründung
ab, dieser habe Verbindlichkeiten aus einer frü-
heren Geschäftsbeziehung weder zurückge-
führt noch sich um eine Rückführungsverein-
barung bemüht, was für die Zukunft kein ver-
tragsgemäßes Verhalten erwarten lasse.
Der Ombudsmann gab dem Institut Recht.
Die ZKA-Empfehlung „Girokonto für jeder-
mann“ verlange, dass die Einrichtung eines sol-
chen Kontos zumutbar sei. Dies sei vorliegend
nicht gegeben, weil der Beschwerdeführer in
der Vergangenheit vertragliche Verpflichtungen
gegenüber dem Kreditinstitut nicht eingehal-
ten habe. Vor diesem Hintergrund könne er
nicht erwarten, dass das Institut nunmehr er-
neut mit Leistungen in Vorlage trete und ihm
ein für das Institut unattraktives Produkt quasi
als Belohnung für frühere Vertragsverletzungen
anbiete. Dem Beschwerdeführer sei vielmehr
zuzumuten, sich an ein anderes Institut zu
wenden, das sich auf solche Altlasten nicht be-
rufen könne.

Kontoführung und Zahlungsverkehr

Einseitige Umwandlung eines Oder-
in ein Und-Konto
Anlass der Beschwerde war die Weigerung des
Kreditinstituts, die Beschwerdeführerin weiter-
hin einzeln über ein Girokonto verfügen zu las-
sen, das diese zusammen mit ihrer Schwerster
führte. Die Schwester hatte dem Institut
gegenüber die „Vollmacht“ der Beschwerde-
führerin widerrufen, welches sich daraufhin
der Beschwerdeführerin gegenüber auf be-
stimmte Geschäftsbedingungen berief, nach
denen bei einem Widerruf eines Kontoinha-
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bers nur noch gemeinsame Verfügungen zuläs-
sig seien.
Der Ombudsmann war der Ansicht, dass es zu
keiner Umwandlung des bisherigen Oder-Kon-
tos in ein Und-Konto gekommen sei. Zum ei-
nen hätten die fraglichen Bedingungen aus tat-
sächlichen Gründen nicht Vertragsbestandteil
werden können. Zum anderen sei es einhellige
Meinung in Literatur und Rechtsprechung,
dass eine Umwandlung der Zustimmung aller
Beteiligten bedürfe. Ein hiervon abweichendes
einseitiges Weisungsrecht eines der Beteiligten
sei vorliegend nicht vereinbart worden.

Kostenlose Kontoauszüge
Der Beschwerdeführer begehrte die Feststel-
lung, dass die Versendung von Kontoauszügen
unentgeltlich zu erfolgen habe, also auch ohne
Berechnung der Portokosten. Er berief sich in-
soweit auf ein Urteil des Oberlandesgerichts
Frankfurt am Main.
Der Ombudsmann wies darauf hin, dass das
Gericht in seinem Urteil lediglich ausgeführt
habe, dass ein Institut bestimmte Leistungen,
wozu auch die Erstellung des Kontoauszugs
zähle, unentgeltlich zu erbringen habe. Vorlie-
gend gehe es jedoch nicht um die Erstellung,
sondern um die Übersendung des Kontoaus-
zugs. Hierzu bediene sich das Kreditinstitut der
Dienste der Deutschen Post AG, wofür es an
diese die gültigen Portokosten zu entrichten
habe. Diese Kosten könne das Institut daher
im Wege des Auslagenersatzes vom Beschwer-
deführer ersetzt verlangen. Bei der notwendi-
gen Unterscheidung zwischen Entgelt und
Auslagenersatz biete das angesprochene Urteil
keine Grundlage für das Begehren des Be-
schwerdeführers.

Phishing und Pharming
Der Beschwerdeführer war der Meinung, Op-
fer eines Phishing- oder Pharmingangriffs ge-
worden zu sein. In dessen Folge seien von sei-

nem Konto 8.700 € nach Estland überwiesen
worden. Nachdem die estnische Bank 5.300 €
zurück überwiesen hatte, begehrte er nunmehr
die Gutschrift des restlichen Betrages. Im Ein-
zelnen trug er vor, dass auf der Website des
Kreditinstituts neben der Eingabe der Konto-
nummer sowie der PIN auch eine TAN ver-
langt worden sei. Da ihm das merkwürdig vor-
gekommen sei, habe der Beschwerdeführer das
Internet verlassen und anschließend erneut die
Website des Kreditinstituts gewählt. Diesen
Vorgang habe er 3 bis 4 mal wiederholt, weil
immer wieder seine TAN verlangt worden sei.
Der Beschwerdeführer habe deshalb geglaubt,
dass dies seine Richtigkeit habe, und habe die
TAN X eingegeben. Da danach kein Zugriff
auf sein Konto möglich gewesen sei, habe er
die Aktion abgebrochen. Einige Tage später
habe er sich erneut eingeloggt. Diesmal seien
nur die Kontonummer und die PIN verlangt
worden. Mittels der TAN X habe er anschlie-
ßend die gewünschte Transaktion vornehmen
können. Die beanstandete Überweisung nach
Estland sei wiederum einige Tage später durch-
geführt worden und zwar mit der TAN Y, die
in der TAN-Liste der TAN X gefolgt sei.
Der Beschwerdeführer war der Ansicht, dass
das Kreditinstitut keinen Anspruch auf den
fraglichen Betrag habe, weil es insoweit die Be-
weislast trage, die Voraussetzungen des An-
spruchs aber nicht beweisen könne und auch
die Regeln des Anscheinsbeweises auf Phis-
hing- und Pharmingangriffe nicht anwendbar
seien. Das Kreditinstitut verwies demgegen-
über auf das Ergebnis der polizeilichen Ermitt-
lungen, die keine virusinfizierten Dateien auf
dem PC des Beschwerdeführers ergeben hät-
ten. Der Anscheinsbeweis spreche dafür, dass
der Beschwerdeführer entweder die Überwei-
sung selbst in Auftrag gegeben oder diese durch
Verletzung seiner Sorgfaltspflichten zumindest
ermöglicht habe. Insofern treffe ihn ein erheb-
liches Mitverschulden.
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Der Ombudsmann teilte die Zweifel des Be-
schwerdeführers an der Anwendbarkeit der
Grundsätze des Anscheinsbeweises auch beim
Online-Banking nicht. Es sei somit davon aus-
zugehen, dass der Beschwerdeführer seine
Sorgfaltspflichten schuldhaft verletzt habe,
wenn ihm die Aufforderung zur Eingabe einer
TAN entgegen der bisherigen Praxis und ohne
erkennbaren Grund zwar merkwürdig vorge-
kommen sei, er dann aber gleichwohl eine
TAN, nämlich die TAN X, eingegeben habe.
Völlig unverständlich sei zudem, dass sich der
Beschwerdeführer nach erfolglosem Ausgang
seines Versuchs nicht an sein Institut gewandt
und dieses auf die Merkwürdigkeit aufmerk-
sam gemacht habe. Schließlich gäbe es auch
keine vernünftige Erklärung dafür, dass die
fragliche Transaktion mit der TAN Y ausge-
führt worden sei, obwohl der Beschwerdefüh-
rer die TAN X eingegeben habe.
Eine Beteiligung des Kreditinstituts unter dem
Gesichtspunkt des Mitverschuldens oder aus
Kulanz folge nicht schon aus der Tatsache, dass
das Institut seinen Kunden die Teilnahme am
Online-Banking ermögliche. Dies könne nur
dann in Betracht kommen, wenn der Kunde alle
ihm aufgegebenen Sorgfaltspflichten eingehalten
habe und es gleichwohl zu einem Missbrauch ge-
kommen sei. Da es wegen des Massengeschäfts
keine Pflicht zur Beobachtung der einzelnen
Überweisungen auf ihre Plausibilität gäbe, kom-
me es auch nicht auf die Höhe des Betrages an
oder auf die Tatsache, dass es sich um fast das ge-
samte Kontoguthaben gehandelt habe.

Erleichterte Legitimationsprüfung von
Erbengemeinschaften
Die Beschwerdeführerin, eine Erbengemein-
schaft, wandte sich gegen die vom Kreditinstitut
beabsichtigte Prüfung der Legitimation jedes
einzelnen Erben durch die Vorlage bankbestätig-
ter Kopien der Personalausweise als Vorausset-
zung u. a. für die Erteilung von Auskünften über

das Nachlasskonto. Das Institut berief sich inso-
weit sowohl auf die Abgabenordnung als auch
auf das Geldwäschegesetz. Zwar würde in einem
Anwendungserlass zur Abgabenordnung eine
Erleichterung der Legitimationsprüfung gerade
bei Erbengemeinschaften geregelt. Auf eine Prü-
fung wollte das Institut dennoch nicht verzich-
ten, weil derselbe Anwendungserlass auch eine
Nachholung der Legitimation vorsehe.
Der Ombudsmann bestätigte dem Kreditinsti-
tut zunächst, dass die Berufung auf bestehende
Gesetze korrekt sei. Sinn der strengen Handha-
bung der Abgabenordnung sei die Verhinde-
rung von Missbrauchsmöglichkeiten oder von
Geldwäsche. Alle an der Gesetzgebung Beteilig-
ten seien jedoch übereinstimmend der Mei-
nung gewesen, dass bei Erbengemeinschaften
wegen der geringen Gefahrträchtigkeit und
praktischen Geldwäscherelevanz Identifizie-
rungserleichterungen aus Gründen der Verhält-
nismäßigkeit gerechtfertigt seien. Der Hinweis
im Anwendungserlass, die Legitimation sei so-
bald wie möglich nachzuholen, stehe dem nicht
entgegen, weil hiermit nur der Fall des zunächst
unbekannten Erben gemeint sei. Vorliegend
seien jedoch alle Miterben bekannt und durch
Erbschein ausgewiesen. Gerade diese öffentli-
che Urkunde gäbe die nötige Sicherheit, um ei-
nen Missbrauch auszuschließen. Auch ange-
sichts des Alters sowie des Gesundheitszustands
einiger der Miterben sollte die zwischen den
Parteien bestehende vertragliche Geschäftsver-
bindung daher, nicht zuletzt zur Vermeidung
des Vorwurfs der Verletzung vertraglicher
Nebenpflichten, im Rahmen der Möglichkei-
ten kundenfreundlich gestaltet werden.

Spargeschäft

Gesetzliche Reduzierung des Sparer-
freibetrags
Die Beschwerdeführerin monierte, dass ihr
Freistellungsauftrag nur in Höhe von 56,37 %
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berücksichtigt und für ihre darüber hinaus ge-
henden Einkünfte Zinsabschlagsteuer nebst
Solidaritätszuschlag abgeführt worden waren.
Hintergrund war die Kürzung des Sparerfrei-
betrags auf 750 € zuzüglich einer Werbekos-
tenpauschale von 51 € zum 1. Januar 2007
durch den Gesetzgeber. Im Zusammenhang
mit der Kürzung ordnete dieser an, dass beste-
hende Freistellungsaufträge nur noch zu 56,37
% berücksichtigt werden dürften. Die Be-
schwerdeführerin war der Ansicht, das Kredit-
institut habe wegen der Wahl des Wortes „dür-
fen“ einen Ermessenspielraum gehabt, der ei-
nen Eingriff in ein bestehendes Vertragsver-
hältnis ausschließe und eine einseitige Ände-
rung von Vertragsbedingungen verbiete. Auf
jeden Fall habe das Institut sie über diese wich-
tige Änderung informieren müssen.
Der Ombudsmann sah dies anders. Seiner
Meinung nach habe das Institut keinen derar-
tigen Ermessensspielraum besessen. Die Um-
setzung der gesetzlichen Vorgaben durch das
Kreditinstitut sei auch nicht vertragswidrig ge-
wesen. Auch eine vom gegenseitigen Vertrauen
getragene Verbindung habe die gesetzlich ge-
setzten Grenzen zu respektieren. Zudem sei das
Kreditinstitut nicht verpflichtet gewesen, seine
Kunden über jede Gesetzesänderung zu infor-
mieren, auch wenn dies andere Institute im
Rahmen der dort üblichen Kundenpflege getan
hätten. Gerade die zum Widerspruch heraus-
fordernde Kürzung des Sparerfreibetrags sei in
den Medien breit veröffentlicht und diskutiert
worden, so dass eine entsprechende Kenntnis
bei den Kunden habe vorausgesetzt werden
können. Schließlich fehle es an einem Schaden
der Beschwerdeführerin, weil sie die Möglich-
keit habe, die gezahlten Steuern im Rahmen ei-
ner Steuererklärung zurück zu erhalten. Hierzu
bedürfe es auch angesichts der Befreiung der
Beschwerdeführerin von der Steuerpflicht kei-
ner Mitwirkung eines Steuerberaters. Im vor-
liegenden Einzelfall schlug der Ombudsmann

gleichwohl vor, 40 % der abgeführten Steuern
aus Kulanz zu erstatten.

Transparenz der Bezugsgröße bei
Vertragsschluss
Die Beschwerdeführerin war mit der Ablau-
fleistung ihres Sparvertrags nicht einverstan-
den, weil diese um ca. 2.000 € geringer ausfiel
als die bei Vertragsbeginn errechnete. Sie war
der Ansicht, dass bei langfristig angelegten
Sparverträgen eine formularmäßige Zinsände-
rungsklausel unwirksam sei. Das Kreditinstitut
wies demgegenüber darauf hin, dass es den
Kreditinstituten überlassen bleibe, eine Be-
zugsgröße des Kapitalmarkts auszuwählen, die
den Gegebenheiten des Geschäfts möglichst
nahe komme. Angesichts einer Vertragslaufzeit
von 15 Jahren hielt die Beschwerdeführerin
den vom Institut angestellten Vergleich mit ei-
ner vierjährigen Anlage für verfehlt.
Der Ombudsmann schlug vor, der Beschwer-
deführerin einen Betrag von 1.000 € zu zahlen.
Er ließ dabei offen, ob das Orientierungsbei-
spiel, welches das Kreditinstitut gewählt hatte,
zutreffend gewählt worden sei oder nicht. Ent-
scheidend sei, dass die Rechtsprechung ein ge-
wisses Maß an Kalkulierbarkeit der möglichen
Leistungsänderungen verlange. Dies aber erfor-
dere eine Kenntnis des Kunden von den Para-
metern, deren Änderung für eine Zinsanpas-
sung maßgeblich sei, bereits bei Vertrags-
schluss. Die nachträgliche Offenlegung dieser
Parameter dürfte nicht ausreichen. Der Vor-
schlag verstehe sich insbesondere vor dem
Hintergrund der bestehenden Unsicherheiten
im Falle einer gerichtlichen Überprüfung. Die-
se beträfen zum einen die Unterschiede zwi-
schen der vorliegenden und derjenigen Ver-
tragsgestaltung, die bereits Gegenstand der
höchstrichterlichen Rechtsprechung gewesen
sei, und zum anderen die Möglichkeit einer
vom Gericht vorzunehmenden Anpassung und
ihres Umfangs.
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Kreditgeschäft

Verzugszinsen ohne Verzug
Die Beschwerdeführer begehrten eine Neube-
rechnung der ihnen in Rechnung gestellten
Verzugszinsen. Sie hatten bei dem Kreditinsti-
tut ein Darlehen aufgenommen, dessen Lauf-
zeit am 31. August endete. Am 4. Oktober
zahlten die Beschwerdeführer das Darlehen zu-
rück. Für die Monate September und Oktober
berechnete ihnen das Kreditinstitut Verzugs-
zinsen. Es berief sich dabei auf eine Regelung,
wonach bei verspäteter Rückzahlung für jeden
angefangenen Monat Verzugszinsen in Höhe
von 1,00 % des Restkapitals fällig würden. Die
Beschwerdeführer waren der Auffassung, dass
Verzugszinsen nur bis zum 4. Oktober gerecht-
fertigt seien.
Für den Ombudsmann war zunächst schon
nicht feststellbar, dass die pauschale Verzugs-
zinsenregelung überhaupt Vertragsinhalt ge-
worden sei, da sie sich nur im Zusammenhang
mit dem Angebot einer Anschlussfinanzierung
finde, welche die Beschwerdeführer gerade
nicht in Anspruch genommen hätten. Davon
abgesehen setze eine derartige Regelung be-
griffsnotwendig einen Verzug voraus, um nicht
gegen das Recht der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen zu verstoßen und damit unwirksam
zu sein. Vorliegend habe der Verzug aber be-
reits am 4. Oktober geendet. Der Ombuds-
mann regte daher die Erstellung einer berich-
tigten Zinsabrechnung an.

Wertpapiergeschäft

Storno der Gutschrift eines Verkaufs-
erlöses
Der Beschwerdeführer beauftragte das Kredit-
institut am 28. Februar mit dem Verkauf von
Fondsanteilen. Am 2. März wurde das Institut
von der Investmentgesellschaft darüber infor-
miert, dass statt des Kurses vom 1. März fälsch-

licherweise der Kurs vom 28. Februar zugrun-
de gelegt worden sei. Das Kreditinstitut stor-
nierte deshalb die am 1. März erfolgte Gut-
schrift und schrieb dem Konto am 2. März den
berichtigten, aber niedrigeren Betrag gut. Der
Beschwerdeführer verlangte daraufhin die
Wiedergutschrift des Differenzbetrages. Eine
nachträgliche Reduzierung des Erlöses sei nicht
gerechtfertigt. Er sehe hierin ein selbstherrli-
ches Verhalten des Kreditinstituts. Dieses ver-
trat die Ansicht, zu einer Berichtigung der Ab-
rechnung berechtigt gewesen zu sein. Die rich-
tige Gutschrift sei noch innerhalb der Ver-
kaufsbedingungen, nämlich Wertstellung 3
Werktage nach Verkaufsauftrag bzw. 2 Werkta-
ge nach Durchführung des Verkaufs erfolgt.
Dem schloss sich der Ombudsmann an. Insbe-
sondere sei dem Beschwerdeführer kein Scha-
den entstanden. Vielmehr versuche er, einen
bei ihm auf Grund eines Irrtums auf Seiten des
Kreditinstituts eingetretenen Vorteil behalten
zu dürfen. Ein derartiges Ergebnis werde vom
Gesetzgeber nicht gebilligt. Da die Berichti-
gung noch innerhalb der Frist erfolgt sei, wel-
che das Institut nach den Verkaufsbedingun-
gen einzuhalten habe, sei dem Beschwerdefüh-
rer auch unter dem Gesichtspunkt einer ver-
späteten Wertstellung kein Schaden entstan-
den.
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Nachfolgend wieder eine kleine Auswahl an
Reaktionen auf Schlichtungsvorschläge.
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Die Schlichtungsstelle des VÖB ist Mitglied
des so genannten FIN-NET (Financial Com-
plaint Service Network), dem mittlerweile 48
nationale Schlichtungsstellen angehören, dar-
unter der Médiateur de l’ASF (Association Fra-
nçaise des Sociétés Financières) aus Frankreich,
der Servicio de Reclamaciones Banco de Espa-
ña aus Spanien, der Arbiter Bankowy aus Polen
sowie der Financial Ombudsman Service aus
Großbritannien. Das FIN-NET stützt sich auf
die Zusammenarbeit der einzelnen europäi-
schen Schlichtungsstellen und bildet das erste
vollfunktionsfähige Netz für die alternative
Streitbeilegung in der Europäischen Union, Is-
land, Norwegen und Liechtenstein. Ziel dieses
Netzwerkes ist es, Probleme zu überwinden,
die angesichts der unterschiedlichen Rechts-
ordnungen in Europa insbesondere bei der Be-
arbeitung grenzüberschreitender Beschwerden
auftreten können. Es hat damit denjenigen
Verbraucher im Auge, der sich als Kunde eines
ausländischen Finanzdienstleistungsunterneh-
mens über dieses beschweren möchte. Die in
einem Memorandum niedergelegten Grund-
sätze der Kooperation zwischen den nationalen
Schlichtungsstellen beinhalten dabei im We-
sentlichen Informations- und Unterstützungs-
handlungen. In der Regel wird der Kunde an
die für ihn zuständige Schlichtungsstelle in
dem jeweiligen (EU-)Land verwiesen und er-
hält hierzu die notwendigen Informationen.

Voraussetzung für die Teilnahme an der An-
fang 2001 von der Europäischen Kommission
eingerichteten europäischen Schlichtungsein-
richtung ist die Einhaltung einer Kommis-
sions-Empfehlung aus dem Jahre 1998, die be-
stimmte Mindestanforderungen aufstellt, wel-
che ihren Niederschlag in den o. g. Verfahrens-
grundsätzen gefunden haben.
Bei den im FIN-NET zusammengeschlossenen
außergerichtlichen Streitschlichtungsstellen
handelt es sich häufig um zentrale staatliche
oder halbstaatliche Stellen, z. B. in Gestalt ei-
ner Abteilung des für Verbraucherschutz zu-
ständigen Ministeriums oder einer von der je-
weiligen Nationalbank budgetierten Einrich-
tung. Daneben finden sich landes- bzw.
bundesweit, regional oder gar nur lokal organi-
sierte Einrichtungen im privaten Sektor. Ent-
sprechend weit gefächert sind die Kompeten-
zen der verschiedenen Streitschlichtungsstel-
len. Sie reichen von bloßer Aufklärung im Vor-
feld und unverbindlichen Vorschlägen über
rechtlich verbindliche Entscheidungen bis hin
zur Verhängung von Geldstrafen in nicht un-
beträchtlicher Höhe. Schließlich wird die Auf-
gabe der Streitschlichtung im Finanzbereich
entweder ausschließlich wahrgenommen, wo-
bei teilweise eine Unterscheidung getroffen
wird zwischen Kredit- und Versicherungswirt-
schaft, oder nur neben anderen, d. h. im Rah-
men des allgemeinen Verbraucherschutzes.
Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die kon-
krete Ausgestaltung der außergerichtlichen
Streitschlichtung stets im Zusammenhang mit
der jeweiligen nationalen Rechtsordnung zu se-
hen ist.
Weitere Informationen rund um FIN-NET,
speziell zu den angeschlossenen nationalen
Schlichtungsstellen, sowie der Tätigkeitsbe-
richt 2001 – 2006 und künftig die jährlich er-
scheinenden Jahresberichte von FIN-NET sind
unter www.fin-net.eu – auch auf Deutsch – ab-
rufbar.
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FIN-NET

Im Berichtszeitraum gingen bei der Kundenbe-
schwerdestelle des VÖB als „nächstgelegenem
System“ 3 und als „zuständigem System“ 2
grenzüberschreitende Beschwerden ein. Im
Jahr davor waren es 5 bzw. 3 Beschwerden. Bei-
de Beschwerden, die den VÖB in 2007 als „zu-
ständiges System“ erreichten, stammten von
deutschen Staatsanghörigen mit Wohnsitz im
europäischen Ausland. Die eine Beschwerde
wurde wieder zurückgezogen, die andere vom
Ombudsmann als unzulässig zurückgewiesen.
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Anhang

Verfahrensordnung

Der Bundesverband Öffentlicher Banken
Deutschlands, VÖB, hat zur Beilegung von
Meinungsverschiedenheiten zwischen seinen
Mitgliedsinstituten und deren Kunden ein
Schlichtungsverfahren vor einem Ombuds-
mann eingerichtet. Dieses wird bei Beschwer-
den gegen Mitgliedsinstitute des VÖB (im Fol-
genden „Kreditinstitut“), die an dem Verfahren
teilnehmen1, nach Maßgabe dieser Verfahrens-
ordnung durchgeführt werden.

I. ZULÄSSIGKEIT DES VERFAHRENS

(1) Beschwerdegegenstand
Gegenstand des Schlichtungsverfahrens können
Beschwerden aller Art sein.2 Die Beschwerden
müssen verbrauchertypisch sein, d. h. der strei-
tige Geschäftsvorfall darf nicht im Zusammen-
hang mit der gewerblichen oder selbstständigen
beruflichen Tätigkeit des Kunden stehen. Diese
Einschränkung gilt nicht, wenn die Beschwerde
einen Sachverhalt betrifft, der sich aus der An-
wendung der §§ 675 a – 676 h Satz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) ergibt (Überwei-
sungsrecht, Missbrauch von Zahlungskarten).

(2) Ausnahmen
Ausgenommen ist eine Schlichtung, wenn
• der Beschwerdegegenstand bereits bei einem

Gericht anhängig ist, in der Vergangenheit
anhängig war oder von dem Kunden wäh-

rend des Schlichtungsverfahrens anhängig
gemacht wird;

• die Streitigkeit durch außergerichtlichen
Vergleich beigelegt ist;

• ein Antrag auf Prozesskostenhilfe abgewiesen
worden ist, weil die beabsichtigte Rechtsver-
folgung keine Aussicht auf Erfolg bietet;

• die Angelegenheit bereits Gegenstand eines
Schlichtungsvorschlags oder eines Schlich-
tungsverfahrens einer Schlichtungsstelle
nach § 14 des Unterlassungsklagengesetzes
oder einer anderen Gütestelle, die Streitbei-
legung betreibt, ist oder in der Vergangen-
heit war;

• der Anspruch bei Erhebung der Kundenbe-
schwerde bereits verjährt war und das Kre-
ditinstitut sich auf Verjährung beruft;

• die Schlichtung die Klärung einer grundsätz-
lichen Rechtsfrage beeinträchtigen würde;

• von dem Kunden eine Strafanzeige wegen des
Beschwerdegegenstandes, der sich nicht auf
den Anwendungsbereich der §§ 675 a – 676 h
Satz 1 BGB bezieht, erstattet worden ist oder
während des Verfahrens erstattet wird.

(3) Beweisaufnahme
Eine Beschwerde ist auch unzulässig, wenn die
Sachverhaltsaufklärung eine Beweisaufnahme
erforderlich machen würde, es sei denn, der
Beweis kann durch die Vorlage von Urkunden
angetreten werden.

II. VORVERFAHREN BEI DER KUNDEN-
BESCHWERDESTELLE

(1) Kundenbeschwerdestelle
Der VÖB hat zur Durchführung des Schlich-
tungsverfahrens eine Kundenbeschwerdestelle
eingerichtet. Beschwerden sind schriftlich un-
ter kurzer Schilderung des Sachverhalts und
unter Beifügung der zum Verständnis und zur
Prüfung erforderlichen Unterlagen an den

1 Eine aktuelle Liste wird in der Beschwerdestelle geführt und auf
Anfrage interessierten Kunden zur Verfügung gestellt.

2 Hierunter fallen auch Beschwerden, die im Zusammenhang mit
der Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses (ZKA) zum
Thema „Girokonto für jedermann“ stehen.
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Bundesverband Öffentlicher Banken
Deutschlands (VÖB)

Kundenbeschwerdestelle
Postfach 11 02 72

10832 Berlin

zu richten. Der Kunde hat zu versichern, dass
der Beschwerdegegenstand weder bei einem
Gericht anhängig ist noch in der Vergangenheit
anhängig war, die Streitigkeit nicht durch
außergerichtlichen Vergleich beigelegt ist, nicht
bereits ein Antrag auf Prozesskostenhilfe abge-
wiesen worden ist, weil die beabsichtigte
Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg bie-
tet, und die Angelegenheit nicht bereits Gegen-
stand eines Schlichtungsvorschlags oder eines
Schlichtungsverfahrens einer Schlichtungsstelle
nach § 14 des Unterlassungsklagengesetzes oder
einer anderen Gütestelle, die Streitbeilegung
betreibt, ist oder in der Vergangenheit war.

(2) Mitteilung an den Kunden
Der Eingang der Beschwerde wird schriftlich
bestätigt. Dem Kunden wird mitgeteilt, ob sich
das Kreditinstitut dem Verfahren des VÖB an-
geschlossen hat. Gleichzeitig wird er schriftlich
durch Zusendung der Verfahrensordnung über
den weiteren Verfahrensgang unterrichtet. Der
Kunde wird – soweit erforderlich – um Ergän-
zung seines Vortrages bzw. Vervollständigung
seiner Unterlagen gebeten. Es wird ihm in ge-
eigneten Fällen Gelegenheit gegeben, diese
innerhalb eines Monats beizubringen. Kommt
der Kunde dieser Aufforderung nicht nach und
lässt sich der Gegenstand der Beschwerde aus
seiner Schilderung und den vorgelegten Unter-
lagen nicht ableiten, kann das Schlichtungsver-
fahren nicht durchgeführt werden. Die Kun-
denbeschwerdestelle teilt dies dem Kunden mit.

(3) Unzuständigkeit der Kundenbe-
schwerdestelle

Ist die Kundenbeschwerdestelle nicht zustän-
dig, wird die Beschwerde bei gleichzeitiger Be-

nachrichtigung des Kunden an die zuständige
Schlichtungsstelle – soweit vorhanden – abge-
geben.

III. SCHLICHTUNGSVERFAHREN BEIM
OMBUDSMANN

(1) Prüfung der Zulässigkeit
Hält die Kundenbeschwerdestelle die Be-
schwerde gemäß Nummer I Abs. 2 dieser Ver-
fahrensordnung für unzulässig, legt sie die Be-
schwerde dem Ombudsmann zur Prüfung der
Zulässigkeit vor. Teilt der Ombudsmann die
Auffassung der Kundenbeschwerdestelle, erhält
der Kunde einen entsprechenden schriftlichen
Bescheid über die Unzulässigkeit der Be-
schwerde. Ist die Beschwerde nach Auffassung
des Ombudsmannes zulässig, wird das Schlich-
tungsverfahren durchgeführt.

(2) Stellungnahme des Kreditinstituts
Handelt es sich um eine zulässige Beschwerde,
wird diese von der Kundenbeschwerdestelle
dem betroffenen Kreditinstitut zur Stellung-
nahme zugeleitet. Das Kreditinstitut hat inner-
halb eines Monats ab Zugang Stellung zu neh-
men. Soweit erforderlich kann eine Nachfrist
von einem weiteren Monat eingeräumt werden.
Die Stellungnahme des Kreditinstituts wird
dem Kunden zugeleitet. Dieser kann sich inner-
halb eines Monats ab Zugang hierzu äußern.

(3) Vorlage an Ombudsmann
Sofern das Kreditinstitut der Beschwerde nicht
abhilft oder sie sich nicht in sonstiger Weise er-
ledigt, legt die Kundenbeschwerdestelle diese
nach Ablauf der Fristen dem Ombudsmann vor.
Dieser kann eine ergänzende Stellungnahme
oder Auskunft der Beteiligten einholen. Eine
Beweisaufnahme führt er nicht durch, es sei
denn, der Beweis kann durch die Vorlage von
Urkunden angetreten werden. Die Entschei-
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dungen des Ombudsmanns ergehen grundsätz-
lich nach Aktenlage. Der Ombudsmann kann
die Parteien auch mündlich anhören.

(4) Schlichtungsvorschlag
Bei zulässigen Beschwerden unterbreitet der
Ombudsmann schriftlich einen Vorschlag, wie
die Beschwerde aufgrund der Rechtslage unter
Berücksichtigung von Treu und Glauben ange-
messen beigelegt werden kann (Schlichtungs-
vorschlag). Bei Beschwerden von Kunden, dass
das Kreditinstitut ihnen kein Girokonto einge-
richtet hat, beschränkt sich der Schlichtungs-
vorschlag auf die Feststellung, ob das Kreditin-
stitut die Empfehlung des Zentralen Kredit-
ausschusses (ZKA) zum Thema „Girokonto für
jedermann“ beachtet hat. Der Schlichtungs-
vorschlag enthält eine kurze und verständliche
Begründung. Er wird dem Kunden und dem
Kreditinstitut zugeleitet. Beide Beteiligten ha-
ben die Möglichkeit, dem Ombudsmann bin-
nen sechs Wochen ab Zugang schriftlich zu
Händen der Kundenbeschwerdestelle mitzutei-
len, ob sie den Vorschlag annehmen. Sollten
die Beteiligten ihr Einverständnis innerhalb
dieser Frist nicht erklären, wird davon ausge-
gangen, dass sie den Schlichtungsvorschlag ab-
lehnen. Nach Ablauf der sechs Wochen teilt die
Kundenbeschwerdestelle den Beteiligten das
Ergebnis mit. Mit dieser Mitteilung ist das
Schlichtungsverfahren beendet.

(5) Nichtannahme des Schlichtungs-
vorschlags

Kommt es nicht zu einer Einigung der Betei-
ligten über den Schlichtungsvorschlag, ist die
Mitteilung über das Ergebnis des Schlichtungs-
verfahrens gleichzeitig eine „Bescheinigung
über einen erfolglosen Einigungsversuch nach
§ 15 a Abs. 3 Satz 3 EG-ZPO“. Dies wird auf
der Mitteilung ausdrücklich vermerkt.
Bei Nichtannahme hat der Schlichtungsvor-
schlag weder für den Kunden noch für das be-

troffene Kreditinstitut bindende Wirkung. Bei-
den Beteiligten steht der Weg zu den ordent-
lichen Gerichten offen. Hierauf werden die Be-
teiligten ausdrücklich hingewiesen.

IV. BESTELLUNG DES OMBUDSMANNS

(1) Verfahren
Der Ombudsmann wird vom Vorstand des
VÖB auf Vorschlag der Geschäftsführung für
die Dauer von drei Jahren bestellt. Die Bestel-
lung kann wiederholt werden. Vor seiner Be-
stellung teilt der VÖB dem Verbraucherzentra-
le Bundesverband e.V. (VZBV) den Namen
und den beruflichen Werdegang der als Om-
budsmann vorgesehenen Person mit. Tatsa-
chen, welche die Qualifikation oder Unpartei-
lichkeit des vorgesehenen Ombudsmanns in
Frage stellen, sind vom VZBV innerhalb von
zwei Monaten schriftlich vorzutragen. Der
Ombudsmann ist in dieser Eigenschaft unab-
hängig und an Weisungen nicht gebunden.

(2) Qualifikation
Der Ombudsmann muss die Befähigung zum
Richteramt haben und darf in den letzten drei
Jahren vor seiner Bestellung nicht beim VÖB
oder einem verbandsangehörigen Kreditinsti-
tut beschäftigt gewesen sein. Er darf nicht in
Streitfällen tätig werden, an deren Abwicklung
er selbst beteiligt war. In solchen Streitfällen
entscheidet seine Vertretung.

(3) Abberufung
Der Ombudsmann kann von seinem Amt nur
abberufen werden, wenn Tatsachen vorliegen,
die eine unabhängige Erledigung der Schlich-
tertätigkeit nicht mehr erwarten lassen, wenn
er nicht nur vorübergehend an der Wahrneh-
mung seines Amts gehindert ist oder wenn ein
vergleichbar wichtiger Grund gegeben ist.
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(4) Vertreter
Gleichzeitig mit der Bestellung des Ombuds-
manns wird ein Vertreter bestellt. Für den Ver-
treter gelten die o. g. Voraussetzungen entspre-
chend. Werden mehrere Ombudsmänner be-
stellt, wird die Geschäftsverteilung vor jedem
Geschäftsjahr von der Geschäftsführung des
VÖB festgelegt. Eine Änderung der Geschäfts-
verteilung ist während des Geschäftsjahres nur
aus besonderem Grund zulässig.

V. HEMMUNG DER VERJÄHRUNG
Für die Dauer des Verfahrens (Vorverfahren,
Schlichtungsverfahren) gilt die Verjährung für
die Ansprüche des Kunden als gehemmt.

VI. VERTRAULICHKEIT
Die Mitarbeiter der Kundenbeschwerdestelle
und der Ombudsmann sowie sein Vertreter
sind über alle ihnen im Rahmen des Verfahrens
über die Beteiligten bekannt gewordenen Tat-
sachen und Wertungen zur Verschwiegenheit
verpflichtet.

VII. AUFWENDUNGEN
Das Verfahren ist für den Kunden kostenfrei.
Auslagen werden nicht erstattet. Sofern sich
der Kunde in dem Verfahren vertreten lässt,
trägt er die Kosten seines Vertreters selbst.

VIII. TÄTIGKEITSBERICHT
Die Kundenbeschwerdestelle veröffentlicht
jährlich einen Tätigkeitsbericht.
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Liste der teilnehmenden
Institute

Bremer Landesbank
Kreditanstalt Oldenburg-Girozentrale
Bremen

Calenberger Kreditverein
Hannover

DekaBank Deutsche Girozentrale
Frankfurt am Main

Deutsche Kreditbank AG
Berlin

Die Sparkasse Bremen AG
Bremen

Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt
Hamburg

HSH Nordbank AG
Hamburg/Kiel

Internationales Bankhaus Bodensee AG
Friedrichshafen

Investitionsbank Berlin
Berlin

InvestitionsBank des Landes Brandenburg
Potsdam

Landesbank Baden-Württemberg
Stuttgart/Karlsruhe/Mannheim

Landesbank Berlin AG
Berlin

Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
Frankfurt am Main

L-Bank Landeskreditbank
Baden-Württemberg
Karlsruhe

Landwirtschaftliche Rentenbank
Frankfurt am Main

LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG
Potsdam

LfA Förderbank Bayern
München

LRP Landesbank Rheinland-Pfalz
Mainz

Nord/LB Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
Hannover/Braunschweig/Magdeburg

NRW.Bank
Düsseldorf/Münster

Ritterschaftliches Kreditinstitut Stade
Stade

Landesbank Saar
Saarbrücken

Sachsen Bank
Leipzig

Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
Dresden

Thüringer Aufbaubank
Erfurt

Westdeutsche ImmobilienBank AG
Mainz

WestLB AG
Düsseldorf/Münster
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ZKA-Empfehlung

Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses
zum Girokonto für jedermann

Alle Kreditinstitute, die Girokonten für alle Bevölkerungsgruppen führen, halten für jede/n
Bürgerin/Bürger in ihrem jeweiligen Geschäftsgebiet auf Wunsch ein Girokonto bereit. Der
Kunde erhält dadurch die Möglichkeit zur Entgegennahme von Gutschriften, zu Barein- und -
auszahlungen und zur Teilnahme am Überweisungsverkehr. Überziehungen braucht das Kre-
ditinstitut nicht zuzulassen. Jedem Institut ist es freigestellt, darüber hinausgehende Bank-
dienstleistungen anzubieten.
Die Bereitschaft zur Kontoführung ist grundsätzlich gegeben, unabhängig von Art und Höhe
der Einkünfte, z. B. Arbeitslosengeld, Sozialhilfe. Eintragungen bei der Schufa, die auf schlech-
te wirtschaftliche Verhältnisse des Kunden hindeuten, sind allein kein Grund, die Führung ei-
nes Girokontos zu verweigern.
Das Kreditinstitut ist nicht verpflichtet, ein Girokonto für den Antragsteller zu führen, wenn
dies unzumutbar ist. In diesem Fall darf die Bank auch ein bestehendes Konto kündigen. Un-
zumutbar ist die Eröffnung oder Fortführung einer Kontoverbindung insbesondere, wenn

• der Kunde die Leistungen des Kreditinstitutes missbraucht, insbesondere für gesetzwidrige
Transaktionen, z. B. Betrug, Geldwäsche o. ä.

• der Kunde Falschangaben macht, die für das Vertragsverhältnis wesentlich sind

• der Kunde Mitarbeiter oder Kunden grob belästigt oder gefährdet

• die bezweckte Nutzung des Kontos zur Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr nicht
gegeben ist, weil z. B. das Konto durch Handlungen vollstreckender Gläubiger blockiert ist
oder ein Jahr lang umsatzlos geführt wird

• nicht sichergestellt ist, dass das Institut die für die Kontoführung und -nutzung vereinbarten
üblichen Entgelte erhält

• der Kunde auch im Übrigen die Vereinbarungen nicht einhält.
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Kundenbeschwerdestelle

Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband
Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB
Lennéstraße 11
10785 Berlin

Telefon: 0 30/81 92-2 95
Telefax: 0 30/81 92-2 99
E-Mail: ombudsmann@voeb.de
Internet: http://www.voeb.de

Leiter: Frank Lücke
Sekretariat: Petra Ferrazzoli
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Kontaktdaten

Außergerichtliche Streit-
schlichtungsstellen in Deutsch-
land für Finanzdienstleistungen

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundes-
bank
Deutsche Bundesbank
Postfach 11 12 32
60047 Frankfurt am Main
Internet: www.bundesbank.de

Ombudsmann der öffentlichen Banken
Bundesverband Öffentlicher Banken
Deutschlands e. V.
Postfach 11 02 72
10832 Berlin
Internet: www.voeb.de

Ombudsmann der privaten Banken
Bundesverband deutscher Banken
Postfach 04 03 07
10062 Berlin
Internet: www.bankenombudsmann.de

Ombudsmann der genossenschaftlichen
Bankenvereinigung
Bundesverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken e. V.
Postfach 30 92 63
10760 Berlin
Internet: www.bvr.de

Schlichtungsstelle der Landesbausparkassen
Postfach 74 48
48040 Münster
Internet: www.lbs.de

Ombudsmann der privaten Bausparkassen
Bundesverband der Privaten Bausparkassen
Postfach 30 30 79
10730 Berlin
Internet: www.bausparkassen.de

Versicherungsombudsmann
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und
Pflegeversicherung
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.
Kronenstraße 13
10117 Berlin
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Regionale Schlichtungsstellen für
Sparkassenkunden
Schlichtungsstelle des Rheinischen
Sparkassen- und Giroverbands
Kirchfeldstraße 60
40217 Düsseldorf
Internet: www.sparkassen-finanzgruppe.de

Schlichtungsstelle des Sparkassenverbands
Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Internet: www.sparkassen-finanzgruppe.de

Europäisches Verbraucherzentrum
Deutschland
Deutsche Verbindungsstelle für Schlichtung
Rehfusplatz 11
77694 Kehl
Internet: www.euroinfo-kehl.com
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